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Zuwanderung – erneut Forderungen an Bund und Land 

bekräftigt 

(Hm) Am 26.05.2023 hat sich das 

Präsidium mit den Fragen rund um 

die Aufnahme, Unterbringung und 

Integration von Flüchtlingen im 

Land befasst und seine Erwar-

tungen gegenüber Bund und Land 

Hessen bekräftigt.  

Das Präsidium des Hessischen 

Städtetages erwartet zunächst vom 

Bund, dass er dem Vier-Säulen-

Modell folgend die vollständige Er-

stattung der Kosten für Unterkunft 

und Heizung, eine monatliche Pro-

Kopf-Pauschale, Integrationskosten 

– Invest- wie Betriebskosten – und 

Kosten für unbegleitete Minderjäh-

rige vollständig übernimmt und dy-

namisiert. Bund und Länder haben 

sich im Rahmen für das Format 

einer Weisungsaufgabe entschie-

den. Nur sie können „Ob“ und 

„Wie“ einer Aufgabenerfüllung re-

geln, haben dann aber auch die 

entsprechenden Mittel zur Verfü-

gung zustellen. 

Das Präsidium erwartet vom Land 

Hessen weiter, dass es einen wirk-

lichen Integrationsplan vorlegt. Die 

Förderung von einigen wenigen 

Anlauf- und Beratungsstrukturen al-

leine sorgt weder im Ballungsraum 

noch in den ländlichen Räumen für 

ein abgestimmtes Vorgehen in den 

Bereichen Wohnen, Bildung, Spra-

che, Gesundheit etc. Und in allen 

genannten Handlungsfeldern se-

hen die Städte erhebliche Bedarfe. 

Es gibt keine Unterbringungsmög-

lichkeiten, Sporthallen und Bürger-

häuser drohen wieder dafür ver-

wendet zu werden. Die Sprachför-

derung von Kindern in den Tages-

einrichtungen für Kinder sind katas-

trophal, die Erzieher überfordert. In 

Einrichtungen, in denen bis zu 18 

Sprachen gesprochen werden, 

kann Integration, Wertevermittlung, 

ja ganz normale Betreuung, Bil-

dung, Erziehung nicht Einzug hal-

ten. Die Struktur für Gesundheits-

leistungen ist lange noch nicht da-

für geeignet, für alle Bedarfe ge-

wappnet zu sein.  

Das Präsidium erwartet, dass die 

Aufnahme- und Abschiebeverfah-

ren optimiert und beschleunigt und 

eine entsprechende personelle 

Ausstattung der Ausländerbehör-

den unterstützt und finanziert. In 

diesen Behörden funktioniert die 

rechtzeitige Abarbeitung der Fälle 

verspätet, fehlt es an qualifiziertem 

Personal, stimmen die rechtzeitige 

Aktualisierung des Ausländerzen-

tralregisters mit den Bedarfen an-

derer Behörden nicht überein. 

Das Präsidium er-

wartet vom Land 

Hessen außerdem, 

dass es weiter an 

der nachhaltigen 

Fortentwicklung 

seiner sozialen 

Wohnungsbauför-

derung arbeitet, 

damit schnell und 

unbürokratisch 

Wohnungen gleich 

für welche Ziel-

gruppe bereitge-

stellt werden können. Dass das 

Land nach so langer Zeit nicht in 

der Lage ist, bedarfsgerecht seine 

Wohnraumförderung anzupassen, 

ist für die Städte nicht nachvoll-

ziehbar. 

Unverständlich für das Präsidium 

ist schließlich, dass das Land im 

Bereich „Unbegleiteter Minderjähri-

ge“ den Jugendhilfeträgern die er-

forderlichen Vorhaltekosten nicht 

erstattet und die Personalkosten 

nicht dynamisiert.  

Präsidium, Videokonferenz 

Kommentar Hofmeister: 

Manchmal kann man sich des 

Eindrucks nicht verwehren, dass 

Bund und Länder die gestellten 

Fragen, Aufgaben und Bedarfe in 

Sachen Zuwanderung gar nicht 

lösen wollen. Es wird doch nie-

mandem helfen, wenn nach mehr 

als zweihundert Arbeitsgruppen 

nun die nächsten Gesprächsrun-

den eingerichtet werden, die doch 

nur das Ziel verfolgen, von eige-

nen Finanzierungsverpflichtun-

gen, fehlenden gesetzlichen Ge-

staltungsabsichten und nicht ge-

lösten Handlungsfeldern abzulen-

ken.  

Die Probleme einer mangelhaften 

Integration, fehlender Fachkräfte, 

misslungener Sprachförderung 

und unzureichender Infrastruktur 

liegen unmissverständlich auf 

dem Tisch. In allen Fragen gibt es 

seit nunmehr fast zehn Jahren 

einfach umzusetzende Vorschlä-

ge der Kommunalen Spitzenver-

bände, die aus der Praxis heraus 

entwickelt wurden (konzentrierte 

Sprachförderung, optimierte Ver-

fahren, fortentwickeltes Auslän-

derzentralregister u. v. m.). Das 

Zögern bei der Abarbeitung ist 

daher unverständlich. 

© Bild: Asyl_02_Trueffelpix _Fotolia_73142695_M 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/michael-hofmeister/
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Das Land muss sich viel stärker engagieren.  

Präsidium tagte am 26.05.2023 per Video. 

(JD) Ein deutlich stärkeres Engage-

ment fordert das Präsidium des 

Hessischen Städtetages in vielen 

Punkten von der Landesregierung, 

speziell bei den Geflüchteten auch 

mehr Geld vom Bund. 

Die Einzelheiten zu den Themen 

finden Sie auf den Seite 3 bis 9. 

Hier ein Überblick: 

Einführung Hessenpass mobil 

Das Präsidium des Hessischen 

Städtetages  

• stimmt der Einführung des Hes-

senpass mobil unter der Maß-

gabe zu, dass das Land dauer-

haft für jeden Nutzer den 

Ausgleich zum Vollpreis 

(derzeit 18 Euro) vollstän-

dig zahlt.  

• erwartet, dass das Land 

die den Kommunen ent-

stehenden Kosten für die 

auszustellenden Berechti-

gungen in vollem Umfang 

übernimmt (Seite 8). 

Flüchtlinge 

Das Präsidium des Hessi-

schen Städtetages erwartet 

vom Bund, dass er dem Vier-

Säulen-Modell folgend die 

vollständige Erstattung der 

Kosten für Unterkunft und Hei-

zung, eine monatliche Pro-

Kopf-Pauschale, Integrations-

kosten – Invest- wie Betriebs-

kosten – und Kosten für unbe-

gleitete Minderjährige vollstän-

dig übernimmt und dynami-

siert. Vom Land Hessen erwartet 

es,  

• stets dafür zu sorgen, dass die 

finanziellen Entlastungen auch 

bei den Kommunen ankom-

men,  

• dass es einen wirklichen Inte-

grationsplan vorlegt, 

• gemeinsam mit dem Bund die 

Aufnahme- und Abschiebever-

fahren optimiert und beschleu-

nigt und eine entsprechende 

personelle Ausstattung der 

Ausländerbehörden der Städte 

und Landkreise unterstützt und 

finanziert, 

• weiter an der nachhaltigen 

Fortentwicklung seiner sozialen 

Förderung von Wohnungen ar-

beitet,  

• eine akzeptable Vereinbarung 

zu den Vorhaltekosten im Be-

reich „Unbegleitete Minderjäh-

rige“ vorlegt. Den bisherigen 

Entwurf lehnt es ab (Seite 3). 

Folgerungen aus dem Versor-

gungsgipfel des Landes 

Das Präsidium des Hessischen 

Städtetages unterstrich die Forde-

rungen, welche Präsident OB Dr. 

Wingenfeld auf dem Versorgungs-

gipfel der Landesregierung einge-

bracht hatte. Das Land Hessen sol-

le die ihm zugewiesene Aufgabe 

der Krankenhausplanung aktiv 

wahrnehmen Dies gelte insbeson-

dere bzgl. der Zuordnung der vom 

Bund vorgesehenen „Levels“ (Seite 

6). 

Anpassung des HGöGD 

Das Hessische Gesetz für den öf-

fentlichen Gesundheitsdienst will 

das für Gesundheit zuständige Mi-

nisterium gründlich überarbeiten. 

Das Präsidium des Hessischen 

Städtetages billigte die von der Ge-

schäftsstelle entwickelten Stellung-

nahmen, zeigte sich zugleich zu-

rückhaltend, neue Pflichten für die 

Gesundheitsämter von sich 

aus zu fordern (siehe Seite 

7).  

Finanzielle Förderung von 

Schwimmsportstätten 

Das Präsidium könnte einer 

einmaligen Verwendung von 

Überschüssen aus der Hei-

matumlage zur Finanzie-

rung der Schwimmsportstät-

ten zustimmen. 

Einsatz von Body-Cams 

durch die Stadtpolizei 

Das Präsidium des Hessi-

schen Städtetages spricht 

sich für eine Erweiterung 

des § 14 Abs. 6 HSOG mit 

dem Ziel aus, den Einsatz 

von Body-Cams zukünftig 

auch der Stadtpolizei zu er-

möglichen und dies gegen-

über der Landesregierung zu 

fordern (Seite 9). 

Notfallversorgung 

Das Präsidium befürwortet für eine 

moderne und bedarfsgerechte 

Krankenhausversorgung, integrier-

te Leitstellen und Integrierte Notfall-

zentren. 

Präsidium, Videokonferenz 

V.l.n.r. Zweiter Vizepräsident OB Partsch, 

Hauptausschussvorsitzender StR Majer,     

Präsident OB Dr. Wingenfeld 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
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Kommunale Wärmeplanung:  

Städtetag fordert Aufstockung der Mittel 

(Sw) Das Präsidium des Hessi-

schen Städtetages sah in seiner Vi-

deokonferenz vom 26.05.2023 die 

Finanzzusagen der Landesre-

gierung zur kommunalen Wärme-

planung als für die Städte nicht 

ausreichend an (siehe auch Seite 

10). 

Bekanntlich verpflichtet das Hessi-

sche Energiegesetz Gemeinden 

mit mehr als 20.000 Einwohner/in-

nen, bis 2026 einen kommunalen 

Wärmeplan zu erstellen und spä-

testens alle sieben Jahre fortzu-

schreiben. Das Land hat nun einen 

Verordnungsentwurf vorgelegt, der 

nähere Regelungen zur Umsetzung 

dieser neuen Aufgabe enthält. Hie-

rin ist auch ein Konnexitätsaus-

gleich für die betroffenen Städte 

und Gemeinden festgelegt. Nach 

der Hessischen Verfassung muss 

das Land einen Ausgleich schaffen, 

wenn neu übertragene Aufgaben 

zu einer Mehrbelastung führen. So 

sieht es das Konnexitätsprinzip vor.  

Die vom Land in dem Entwurf vor-

gesehene Finanzierung deckt die 

den Kommunen tatsächlich entste-

henden Kosten jedoch bei Weitem 

nicht. Der Hessische Städtetag hat 

dies in seiner Stellungnahme an 

das Land kritisiert und mit Beispie-

len untermauert. Der Hessische 

Städtetag fordert (siehe Kasten):  

Die kommunale Wärmeplanung 

stellt ein zentrales Instrument dar, 

um die Transformation der Energie- 

und Wärmeversorgung sowie die 

energetische Sanierung von Ge-

bäuden voranzubringen. Eine gute 

und durchdachte Planung ist die 

entscheidende Grundlage für die 

spätere Umsetzung der Maßnah-

men. Die Umsetzung der Maßnah-

men ist bisher nicht verpflichtend 

und daher von der Kommune 

selbst zu finanzieren. Umso wichti-

ger ist es für die Kommunen, dass 

das Land zumindest die Kosten für 

die Planung auch tatsächlich voll-

ständig ausgleicht. 

Personalkosten  

Neben der Durchführung der kom-

munalen Wärmeplanung durch ei-

nen Dienstleister benötigen die 

Kommunen aber auch noch Per-

sonal, um die Konzepterstellung zu 

begleiten und später umzusetzen. 

Bei diesen Kosten darf das Land 

die Kommunen  finanziell nicht völ-

lig auf sich allein stellen.  

Bei den Kommunen ist i.d.R. bisher 

kein Fachpersonal für die kommu-

nale Wärme- und Energieplanung 

angesiedelt. Um die notwendigen 

Maßnahmen umzusetzen, muss 

die Stadt bei dieser Querschnitts-

aufgabe viele Akteure aus unter-

schiedlichen Bereichen koordinie-

ren. Hier werden neben Sachkos-

ten auch dauerhaft zusätzliche Per-

sonalkosten entstehen. Denn es ist 

nicht nur die Konzepterstellung des 

kommunalen Wärmeplans, sondern 

auch ein Maßnahmenprogramm 

mit Umsetzung und Begleitung der 

Wärmewendestrategie notwendig.  

Bundesgesetzliche Vorgaben  

Der Bund hat aktuell selbst Initia-

tiven für eine kommunale Wärme-

planung gestartet und will das 

Gebäudeenergiegesetz reformie-

ren. Die Geschäftsstelle des Hessi-

schen Städtetages hat das Land 

gebeten darauf zu achten und ge-

gebenenfalls darauf hinzuwirken, 

dass die kommunale Wärmepla-

nung mit den Plänen des Bundes 

und der Reform des Gebäudeener-

giegesetzes abgestimmt ist. Hier 

muss für die Kommunen absolute 

Planbarkeit und Planungssicherheit 

bestehen. 

Präsidium, Videokonferenz 

Nach dem Verordnungsentwurf 

sollen die verpflichteten Gemein-

den in den ersten vier Jahren ab 

dem 29. November 2023 jährlich 

eine pauschale Zuweisung in Hö-

he von 12.000 Euro zuzüglich 19 

Cent je Einwohnerin und Einwoh-

ner zur Finanzierung der entste-

henden Kosten erhalten. Ab dem 

fünften Jahr erfolgt eine Zuwei-

sung in Höhe von jährlich 3.000 

Euro zuzüglich 6 Cent je Einwoh-

nerin und Einwohner. 

Dieser vorgesehene Ausgleich 

wird voraussichtlich nicht einmal 

ausreichen, um die Kosten der ex-

ternen Dienstleister für das Erstel-

len der kommunalen Wärmepläne 

zu decken.  

Entweder muss das Land die ein-

wohnerzahlbezogenen Zahlungen 

von 0,19 Euro auf 1,00 Euro pro 

Einwohner/in anheben. Oder das 

Land muss die Basiszahlung von 

12.000 Euro auf mindestens 

20.000 Euro und gleichzeitig den 

einwohnerzahlspezifischen Aus-

gleich von 0,19 Euro auf 0,25 Eu-

ro pro Jahr erhöhen. 

© Bild: Fotolia_4169127_ElenaR  

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/sandra-schweitzer/
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Folgerungen aus dem Versorgungsgipfel des Landes 

(Sv) Das Präsidium des Hessi-

schen Städtetages wünscht sich 

laut Beschluss seiner Videokonfe-

renz vom 26.05.2023 eine klare 

Positionierung des Landes zur vom 

Bund angestrebten Krankenhaus-

reform. Die Landesregierung solle   

insbesondere ihre Vorstellung von 

der Umsetzung in Hessen präsen-

tieren.  

Damit unterstreicht das Präsidium 

die von Präsident OB Dr. 

Wingenfeld beim Versor-

gungsgipfel eingenommenen 

und vehement vertretenen 

Positionen.  

Der Versorgungsgipfel fand 

am 28.04.2023 in Wiesbaden 

unter Vorsitz von Minister-

präsident Boris Rhein statt. 

Im Mittelpunkt dieses Tref-

fens stand die hessische 

Umsetzung der von Bundes-

gesundheitsminister Prof. 

Lauterbach initiierten Kran-

kenhausreform. 

OB Dr. Wingenfeld forderte 

das Land auf, die ihm zuge-

wiesene Aufgabe der Kran-

kenhausplanung aktiv wahr-

zunehmen und die Kom-

munalen Spitzenverbände 

frühzeitig einzubinden. Dies 

solle insbesondere bzgl. der 

Zuordnung der vom Bund 

vorgesehenen „Levels“ gelten. Mit 

diesen Levels will der Bund die 

Krankenhäuser je nach deren Auf-

gaben strukturieren. 

Nach Auffassung des Präsidiums 

erzeugt die fehlende Klarheit über 

die Zukunft eines Krankenhauses 

und seiner Zuordnung zu einem 

bestimmten Level große Unsicher-

heit. Diese kann die Krankenhaus-

reform in Frage stellen und das all-

tägliche Krankenhausgeschäft 

nachhaltig belasten.  

OB Dr. Wingenfeld machte die Teil-

nehmenden des Versorgungsgip-

fels auf den Umstand aufmerksam, 

dass hessische Krankenhäuser – 

losgelöst von der Krankenhausre-

form – drastisch unterfinanziert 

sind. Es besteht sogar die Gefahr, 

dass einige für Versorgung zwin-

gend erforderliche Krankenhäuser 

bis zum Inkrafttreten der Reform 

insolvent werden könnten.  

Daher forderte OB Dr. Wingenfeld, 

im Doppelhaushalt ein Darlehens-

programm für notleidende Häuser 

vorzusehen und/ oder Landesbürg-

schaften zu gewähren. Zwar ist es 

Sache des Bundes, den laufenden 

Betrieb der Krankenhäuser auf-

rechtzuerhalten, aber faktisch müs-

sen die kommunalen Träger vor Ort 

vielfach finanzielle Unterstützungs-

maßnahmen leisten, um eine Insol-

venz der Häuser zu vermeiden.  

OB Dr. Wingenfeld: „Herr Minister-

präsident Rhein zeigte Verständnis 

für die soeben geschilderte Situa-

tion und erklärte, in Abstimmung 

mit dem Finanzminister nach Lö-

sungen suchen zu wollen, um bei 

akuten Liquiditätsproblemen unter-

stützen zu können.“  

Das Präsidium will die Lan-

desregierung an dieser Zu-

sage festhalten. Denn die 

Kommunen benötigen eine 

dauerhafte, nachhaltige Fi-

nanzierung, welche deutlich 

oberhalb der bisherigen Fi-

nanzierung durch Bund und 

Land angesiedelt ist. Hervor-

zuheben ist der „stationäre 

Bereich“ in den Krankenhäu-

sern, der mehr Geld benöti-

gen wird als bislang dafür 

vorgesehen. Spontane oder 

temporäre Finanzierungen 

helfen bestenfalls für den 

Moment und stehen der not-

wendigen soliden vorherseh-

baren Krankenhaus-Finanz-

planung entgegen. Beispiele 

dafür, wie es nicht optimal 

ist, sind spontane Zusagen 

des Bundesgesundheitsminis-

teriums für ein einmaliges Zu-

satzbudget oder Investitionsfinan-

zierung auf der Basis eingesam-

melter Haushaltsreste aus dem für 

Gesundheit zuständigen Landesmi-

nisterium.  

Die Städte kritisieren weiterhin, 

dass das Land sich seinen Finan-

zierungspflichten dadurch entzieht, 

dass es auf Finanzmittel zu Lasten 

der Schlüsselmasse und der Kreis-

umlage zugreift.  

Präsidium, Videokonferenz 

Besorgt um die Krankenhäuser:  

Fuldas OB Dr. Wingenfeld, Präsident des 

Hessischen Städtetages. 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/alexander-schaposchnikov/


 

 7 

Hessischer Städtetag  Informationen 4-5/2023 

Anpassung des HGöGD 

(Sv) Das Präsidium des Hessi-

schen Städtetages billigte in seiner 

Videokonferenz vom 26.05.2023 

die von der Geschäftsstelle ent-

wickelten Stellungnahmen zur Eva-

luierung des Hessischen Gesetzes 

für den öffentlichen Gesundheits-

dienst (HGöGD). Da das HGöGD 

am 31.12.2024 ausläuft, erhielten 

Mitglieder des Hessischen Städte-

tages Gelegenheit zur Stellungnah-

me. Im Rahmen dieser Stellung-

nahmen erklärten die Mitglieder 

das Gesetz für weiterhin notwen-

dig, da es sich in der Vergangen-

heit bewährt habe. Gleichwohl ha-

ben sie Änderungsbedarf gesehen. 

Besonders ist hervorzuheben, dass 

sie einstimmig eine Gesamtrevision 

mit Blick auf die Erfahrungen aus 

der Corona-Pandemie wünschen. 

Dabei gilt es den Verbesserungs-

bedarf festzustellen und sodann, 

soweit personelle und finanzielle 

Mittel es erlauben, auch in die Tat 

umzusetzen.  

Das Gesetz (§ 3 Abs. 2 HGöGD) 

verzichtet auf fachliche Anforde-

rungen für die stellvertretenden 

Amtsleitungen der Gesundheitsäm-

ter. Das entspricht der Position des 

Präsidiums und des Hauptaus-

schusses. Im Übrigen hat sich die-

se Regelung bewährt, so die mehr-

heitliche Meinung der Mitglieder. 

Konkret schlägt der Hessische 

Städtetag vor, dass künftig das 

Land die Kosten für die Durchfüh-

rung von Schutzmaßnahmen über-

nimmt (§ 20 Abs. 1 Nr. 5 HGöGD in 

Verbindung mit §§ 29 und 30 des 

Infektionsschutzgesetzes). Dies ist 

mit Blick auf die enorme finanzielle 

Belastung der Träger der Gesund-

heitsämter nicht nur geboten, son-

dern auch dringend notwendig.  

Präsidium, Videokonferenz 

 

Sollen die Städte für sich neue Pflichten fordern? Zurückhaltung ist geboten. 

Beschluss des Präsidiums am 26.05.2023: 

Das Präsidium des Hessischen Städtetages bekräftigt den vom Verband stets beherzigten Grundsatz, vom Ge-

setzgeber nicht zu fordern, den Städten Pflichtaufgaben zu übertragen. Ausnahmen von diesem Grundsatz 

sind auf Einzelfälle zu beschränken, bei denen der erforderliche personelle und sachliche Ressourceneinsatz 

außer Frage steht und bei denen durch Vorfeldverhandlungen mit dem Land zu sichern ist, dass das Land die 

entsprechenden Kosten voll finanziert.  

Das Präsidium hat sich für seine Entscheidung im Rahmen der HGöGD-Evaluierung mit der Grundsatzfrage 

befasst, ob es  gegenüber dem Land neue pflichtige Aufgaben fordern soll. Das Präsidium sieht hier Zurückhal-

tung geboten. Es will Pflichtaufgaben nur unter sehr engen Voraussetzungen beim Land einfordern. Dies gilt 

sowohl für das Ausweiten bereits bestehender Pflichten als auch für die  Schaffung gänzlich neuer Aufgaben. 

Denn regelmäßig sind weder Personal- noch Finanzmittel für zusätzliche Aufgaben vorhanden. Dies gilt allge-

mein und speziell bei der Gesundheitsverwaltung. Die Annahme, dass das Land die notwendigen finanziellen 

Mittel für die kommunal beantragten Pflichtaufgaben im entsprechendem Maß bereitstellen wird, ist erfahrungs-

gemäß nicht gerechtfertigt.  

© Bild: shutterstock_1548988871 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/alexander-schaposchnikov/
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Einführung Hessenpass mobil 

(Sw) Das Präsidium des Hessi-

schen Städtetages hat in seiner Vi-

deokonferenz am 26.05.2023 der 

Einführung des „Hessenpass mo-

bil“ unter der Maßgabe zugestimmt, 

dass das Land dauerhaft für jeden 

Nutzer den Ausgleich zum Vollpreis 

von derzeit 18 Euro vollständig 

zahlt. Insgesamt erwartet das Füh-

rungsgremium, dass das Land die 

den Kommunen entstehenden Kos-

ten für die auszustellenden Be-

rechtigungen dauerhaft in vollem 

Umfang übernimmt. Dazu zählen 

auch etwaige Verwaltungskosten. 

Zum Hintergrund 

Bekanntlich möchte das Land den 

Bürgerinnen und Bürger in Hessen, 

die kein oder nur ein geringes 

Einkommen haben, ermöglichen, 

ein vergünstigtes Deutschlandticket 

für 31 Euro zu erwerben – den 

sogenannten „Hessenpass mo-

bil“ (Link). Es handelt sich formal 

um ein vom Land zusätzlich sub-

ventioniertes Deutschlandticket, 

das ab dem 1. August 2023 gelten 

soll.  

Nach derzeitigem Stand ist folgen-

der Kreis berechtigt, den Hes-

senpass mobil zu beziehen:  

• Leistungsberechtigte nach § 7 

Sozialgesetzbuch Zweites Buch 

(SGB II), 

• Wohngeldberechtigte nach § 3 

Abs. 1, 2, 4 und 5 WoGG, 

• Leistungsberechtigte, die laufen-

de Leistungen nach dem 3. oder 

4. Kapitel Sozialgesetzbuch 

Zwölftes Buch (SGB XII) erhal-

ten, sowie 

• Leistungsberechtigte nach 

§ 1 Asyslbewerberleistungs-

gesetz (AsylbLG). 

Zur Finanzierung des Vorhabens 

beabsichtigt das Land, bis zu 15 

Mio. Euro an originären Landes-

mitteln jährlich zur Verfügung zu 

stellen. Das Ticket soll die lokalen 

Verkehre und Aufgabenträger nicht 

belasten. Das Land zahlt die Dif-

ferenz zwischen 31 Euro und dem 

Vollkostenpreis des Tickets. Der 

Bund ist an der Finanzierung nicht 

beteiligt.  

Zur Abwicklung plant das Land, 

den Berechtigten einen kurzen Be-

rechtigungsschein auszustellen. 

Dies sei erforderlich, damit die An-

tragsteller nicht alle Daten aus dem 

eigentlichen Leistungsbescheid 

vorzeigen müssen.  

Aus kommunaler Sicht ergeben 

sich in diesem Zusammenhang 

zwei Finanzierungsfragen:  

1. die Finanzierung der ÖPNV- 

 Kosten 

2. die Finanzierung der durch die 

 Einführung des Tickets entste-

 henden Verwaltungskosten  

1. Finanzierung der ÖPNV-Kos-

ten 

Das Land hat zugesagt, bis zu 15 

Mio. Euro jährlich zur Finanzierung 

des Tickets zu zahlen. Damit soll 

das Delta bis zum aktuell geltenden 

Preis für das Deutschlandticket ge-

deckt werden (49 Euro – 31 Euro = 

18 Euro).  

Das Land geht davon aus, dass 15 

Mio. Euro jährlich ausreichen wer-

den, um die Ticket-Kosten zu 

decken. Bei dieser Rechnung legt 

das Land eine Nutzerquote von 

etwa 15 Prozent zugrunde. Die 

genaue Nutzungsquote lässt sich 

jedoch erst im Nachgang im Rah-

men der Abrechnung spitz feststel-

len. 

In einem Gespräch mit dem Hes-

sischen Verkehrsminister Al-Wazir 

haben die Präsidenten der drei 

Kommunalen Spitzenverbände da-

her deutlich gemacht, dass eine 

Zustimmung zu dem Ticket nur 

dann erfolgen kann, wenn das 

Land zusichert, – unabhängig von 

etwaigen Budgets – für jeden Nut-

zer den Ausgleich zu zahlen.    

Staatsminister Al-Wazir hat be-

stätigt, dass für den Fall, dass die 

im Haushaltsplan veranschlagten 

Mittel nicht ausreichend sein soll-

ten, die Landesregierung unter 

dem Vorbehalt der Zustimmung 

des Haushaltsgesetzgebers die 

Kosten des Hessenpass mobil voll-

umfänglich tragen wird. 

2. Verwaltungskosten / Ersatz für 

Kommunen 

Zu der Frage der Finanzierung der 

Verwaltungskosten konnten die 

Kommunalen Spitzenverbände in 

dem Gespräch mit dem Verkehrs-

minister erreichen, dass der Pau-

schalbetrag, den das Land pro aus-

gestellten Erstbescheid an die 

Kommunen zahlt, von zunächst 1 

Euro auf 4 Euro angehoben wird. 

Mit diesem Pauschalbetrag sollen 

die Portokosten sowie der adminis-

trative Arbeitsaufwand abgedeckt 

werden.     

Präsidium, Videokonferenz 

© Bild: Fotolia, Kzenon_37157856  

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/sandra-schweitzer/
https://wirtschaft.hessen.de/hessenpass-mobil
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Einsatz von Bodycams durch die Stadtpolizei 

(Pf) Das Präsidium hat sich in 

seiner Sitzung am 26.5. dafür 

ausgesprochen, dass die 

Stadtpolizei zukünftig die 

Möglichkeit erhalten soll, Body-

Cams zum Eigenschutz 

einzusetzen.   

Nach der aktuellen Gesetzeslage 

(§ 14 Abs. 6 HSOG) können Body-

Cams lediglich von Beamten/-innen 

der Landespolizei eingesetzt 

werden. Da jedoch auch die 

Mitarbeiter/-innen der kommunalen 

Gefahrenabwehrbehörden sich bei 

ihrer täglichen Arbeit ebenso immer 

wieder und in den letzten Jahren 

sogar zunehmend mit Gewalt 

konfrontiert sehen, gilt das 

Argument der erforderlichen 

Eigensicherung für diese in 

gleichem Maße. Es ist aus Sicht 

der Ordnungsbehörden daher nicht 

nachvollziehbar, weshalb bei 

vergleichbarem Risiko für 

Übergriffe auf die eigene Person  

unterschiedliche Maßstäbe bei 

Landespolizei auf der einen Seite 

und Stadtpolizei auf der anderen 

Seite angelegt werden.  

Nicht zu vergessen ist an dieser 

Stelle, dass die Stadtpolizei in den 

letzten Jahren gezwungenermaßen 

zunehmend Aufgaben 

übernommen hat, die ihr streng 

genommen nicht obliegen. Da dies 

nun jedoch faktisch der Fall ist, 

müssen die Vorkehrungen für den 

Eigenschutz auch entsprechend 

nachgezogen werden.   

Das Präsidium hatte im Jahr 2018 

noch eine andere Position 

vertreten, um den „schleichenden“ 

Prozess der Übernahme 

polizeilicher Aufgaben durch die 

Kommunen nicht noch zu befeuern.  

Da sich dieser Prozess aber nicht 

aufhalten lies und sich die Situation 

vor Ort, wie es die Besprechung im 

Rahmen der AG der 

Ordnungsamtsleitungen am 30.3. 

in Neu-Isenburg ergab, in den 

letzten Jahren, noch einmal 

deutlich zugespitzt hat, wurde nun 

die entsprechende Forderung, das 

HSOG entsprechend anzupassen, 

seitens des Präsidiums 

beschlossen.  

Nachdem einige Städte bereits an 

das Hessische Innenministerium  

 

herangetreten sind, wird nun ein 

entsprechendes Schreiben des 

Hessischen Städtetages folgen.  

Präsidium, Videokonferenz 

© Bild: shutterstock_1934543684 

 

KÖLNER ERKLÄRUNG zur 42. HV des Deutschen Städtetages 

Motto: In Zeiten von Veränderung gemeinsam neue Wege wagen. 

(JD) Zahlreiche Delegierte vertraten den Hessischen Städtetag bei der 

42. Hauptversammlung vom 23.05. bis 25.05.2023 in Köln. Gemeinsam 

mit Delegierten aus der gesamten Bundesrepublik haben sie die „Kölner 

Erklärung“ verabschiedet. Diese bezieht in insgesamten elf Punkten Po-

sition zu den wichtigen aktuellen kommunalen Themen unserer Zeit.  

Den vollständigen Text finden Sie über den nachstehenden Link zur Köl-

ner Erklärung.  

1. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist die Grundlage 

2. Den Alltag bewahren und resilienter werden 

3. Die Digitalisierung verschiebt die Grenzen des Möglichen 

4. Dem Klimaschutz höchste Priorität einräumen 

5. Geflüchteten Schutz und Zuflucht geben 

6. Arbeits- und Fachkräfte gewinnen — eine zentrale Zukunftsfrage 

7. In der Bildung niemanden zurücklassen 

8. Bezahlbares Wohnen nicht allein dem Markt überlassen 

9. Die Innenstadt lebt, aber sie muss sich verändern 

10. Globale Verantwortung leben und stärken 

11. Stabile Finanzen und kommunale Gestaltungsräume sicherstellen 

 

Detaillierte Informationen finden Sie hier. 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/tanja-charlotte-pflug/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Presse/2023/2023-koelner-erklaerung.pdf
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Abstimmungsgespräch zu konnexitätsrelevanten Fällen 

macht weitere Fachgespräche erforderlich  

(Sr) Vier Themen waren für den 

Hessischen Städtetag bei dem 

diesjährigen Gespräch zur Kon-

nexität am 26.05.2023 unter Lei-

tung von Staatssekretär Dr. Worms 

von besonderer Relevanz: Neben 

dem neuen Hessischen Natur-

schutzgesetz sowie dem Nahmobi-

litätsgesetz weisen  das Ersatz-

schulfinanzierungsgesetz sowie die 

auf dem Energiegesetz beruhende 

Verordnung zur kommunalen Wär-

meplanung konnexitätsrelevante 

Gestaltungen auf (siehe auch Seite 

5).  

Verordnungsentwurf zur kommu-

nalen Wärmeplanung 

Die Landesregierung hat mit ihrem 

Verordnungsentwurf zur kommuna-

len Wärmeplanung bereits aner-

kannt, dass sie dem Grunde nach 

dazu verpflichtet ist, einen Konnexi-

tätsausgleich herbeizuführen. Fol-

gerichtig hat sie entsprechende Re-

gelungen zur Finanzierung in den 

Entwurf aufgenommen. Durch die 

Rückmeldungen der Mitgliedstädte 

konnten die Städtetags-Vertreter 

nachweisen, dass die Verordnung 

in ihrer aktuellen Form die entste-

henden Kostenfolgen bei Weitem 

nicht vollständig ausgleichen wür-

den. Da das Verfahren zum Erlass 

der Verordnung noch nicht beendet 

ist, hat das Land zugesagt, noch 

vor dem Inkrafttreten auf eine Eini-

gung hinzuwirken.  

Ersatzschulfinanzierungsgesetz 

Dieses Gesetz stellt einen klassi-

schen Fall von Konnexität dar: Ha-

ben die Hessischen Kommunen in 

der Vergangenheit zwar teilweise 

freiwillig einen Gastschulbeitrag ge-

zahlt, so wird mit dem neuen Ge-

setz erstmals eine Verpflichtung 

zur Zahlung des Beitrags begrün-

det. Aktuell zeichnet sich eine 

rasche Lösung ab.  

Hessisches Naturschutzgesetz 

Nach dem am Tag des Abstim-

mungsgesprächs in Kraft getrete-

nen Naturschutzgesetz ergibt sich 

für die Kommunen insbesondere im 

Bereich der Naturschutzdatenhal-

tung ein Mehraufwand, denn die im  

Gesetz enthaltene Verpflichtung 

zur Übermittlung georeferenzierter 

Naturschutzdaten übersteigt die 

personellen Ressourcen von vielen 

der Unteren Naturschutzbehörden. 

Auch in dieser Angelegenheit sig-

nalisierte das zuständige Ressort 

des Umweltministeriums Ge-

sprächsbereitschaft.  

Nahmobilitätsgesetz 

Die im Entwurf des Nahmobilitäts-

gesetz vorgesehene Unterstützung 

des Landes bei der Umsetzung 

eines kommunalen Mobilitätsma-

nagements sowie der Entwicklung 

nachhaltiger und integrierter Mobili-

tätspläne können für die Kommu-

nen zu einem faktischen Zwang 

führen. Auch die Bildung von Un-

fallkommissionen sind mit einem 

Mehraufwand verbunden. Berief 

sich das Land zunächst auf eine 

fehlende Regelung zur Verpflich-

tung der Kommunen, so führte der 

Hinweis auf im Entwurf vorgesehe-

ne Sicherheitsaudits zu einer zu-

künftigen Vertiefung des Ge-

sprächs.  

Teilnehmende 

Für den Hessischen Städtetag nah-

men die Direktoren Dieter und  

Gieseler sowie Finanzreferent 

Sauder, für die Landesregierung 

Staatssekretär Dr. Worms (HMdF),  

Staatssekretärin Janz (HMSI) so-

wie Staatssekretär Conz (Umwelt-

ministerium) teil.  

Konnexitätsprinzip 

Das Konnexitätsprinzip beruht ver-

einfacht dargestellt auf dem be-

kannten Grundsatz „Wer bestellt, 

bezahlt“. Weist das Land den Kom-

munen Hessens neue Aufgaben 

zu, so hat es demnach auch für 

eine ausreichende Finanzierung 

Sorge zu tragen. Dazu findet sich 

seit 2002 die Bestimmung in der 

Hessischen Verfassung (Art. 137 

Abs. 6 HV). 

Besprechung am 26.05.2023: v.l. Staatsekretär Dr. Worms,  

GF Direktor Dieter, Staatssekretärin Janz, Staatssekretär Conz,  

Finanzreferent Sauder.  

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/sascha-sauder/
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Steuerschätzung: Was bleibt trotz Inflation? 

(JD) Die auf Hessen bezogene 

Steuerschätzung für Mai 2023 liegt 

vor. Das Hessische Ministerium der 

Finanzen (HMdF) hat aus den bun-

desweiten Prognosedaten zur 

Steuerentwicklung die hessischen 

Annahmen für die kommunalen 

Steuern abgeleitet. Zu erwarten ist 

ein nomineller Anstieg. Was er real 

wert ist, könnte man nur beantwor-

ten, wenn man die Inflationsrate 

der kommenden Jahre kennt.  

Die beiden großen Steueraufkom-

men, die Einkommensteuer und die 

Gewerbesteuer (netto) werden 

nach Steuerschätzung ergiebig 

steigen – die Einkommensteuer so-

gar durchgängig um eine höhere 

Quote als es der durchschnittlichen 

Steuerertragssteigerung entspricht 

(Abbildung 1).  

Zur Entwicklung der Einkommen-

steuer haben wir eine skeptisch 

stimmende Nachfrage aus einer 

Mitgliedstadt bekommen. Im Ver-

gleich zum geschätzten Jahresauf-

kommen 2023 liegt das Auf-

kommen der Einkommensteuer im 

Quartal 2023-1 mit einer Quote von 

25,9 Prozent im Vergleich zu frühe-

ren Jahren fast am untersten Rand 

(Abbildung 2). Das HMdF sieht 

darin kein Problem: Das geringere 

Aufkommen im Quartal 2023-1 

lasse nicht auf eine schlechte 

Entwicklung des Ertrags insgesamt 

in 2023 rückschließen.   

Abbildung 1. Quelle der Daten: HMdF. Zeichnung: HStT. 

Abbildung 2. Quelle der Daten: HMdF. Zeichnung: HStT. 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
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Wiener Erklärung des Gemeinsamen Europatages 

(Gi) Im Rahmen des 13. Gemein-

samen Europatages am 20. und 

21. April 2023 haben sich die Mit-

glieder des Europaausschusses 

des Deutschen Städte– und Ge-

meindebundes mit Vertretern des 

Österreichischen Gemeindebundes 

in Wien getroffen und folgende 

Wiener Erklärung beschlossen: 

Der Österreichische Gemeinde-

bund und der Deutsche Städte- 

und Gemeindebund vertreten mit-

telbar über 13.000 Kommunen in 

Deutschland und Österreich. Dabei 

handelt es sich sowohl um kleine 

Gemeinden im ländlichen Raum als 

auch um die für Europa typischen 

Klein- und Mittelstädte.  

Österreichischer Gemeindebund 

und Deutscher Städte- und Ge-

meindebund arbeiten in europäi-

schen Angelegenheiten seit über 

20 Jahren eng zusammen. Bekräf-

tigt wurde dieses Bekenntnis zur 

gemeinsamen Interessenswahr-

nehmung durch eine Partner-

schaftsvereinbarung, unterzeichnet 

am 1. Oktober 2003 in Leipzig.  

Beide Verbände sind anerkannte 

kommunale Stimmen in Brüssel 

und Straßburg. Wir suchen das Ge-

spräch mit Brüsseler Entschei-

dungsträgern, pflegen den Aus-

tausch mit unseren gewählten Ver-

tretern und bringen uns aktiv in den 

EU-Gesetzgebungsprozess ein. 

Obwohl wir an kleinen Schrauben 

drehen, können wir regelmäßig Er-

folge verbuchen, indem kommuna-

le Vorschläge und Praxistauglich-

keit im Gesetzgebungsprozess be-

rücksichtigt werden.  

Dennoch zeigen die letzten Jahre, 

dass die kommunale Ebene in der 

Brüsseler Wahrnehmung, insbe-

sondere bei Fit for 55 und Green 

Deal, einen schweren Stand hat. In 

den sehr emotional geführten De-

batten, die von Nichtregierungsor-

ganisationen getrieben werden, fin-

den Bedenken aus Städten und 

Gemeinden und auf örtlichen best-

practices oder kommunalen Bench-

marks beruhende Vorschläge viel 

zu wenig Gehör.  

Wie aktuell an den Medienberich-

ten zur EU-Gebäuderichtlinie zu 

sehen, beginnt die eigentliche, ge-

samtgesellschaftliche Debatte je-

doch erst nach Beschlussfassung 

in Brüssel und Straßburg. Wenn 

Systemänderungen weite Teile der 

Gesellschaft betreffen und Bürger 

diese finanziell mittragen müssen, 

muss mehr auf gewählte Vertreter 

aus den Kommunen gehört wer-

den. Andernfalls riskiert die Euro-

päische Union bei den nächsten 

Europawahlen ein Auseinanderdrif-

ten in zwei extreme Lager.  

Politik mit Augenmaß  

Der Wohlstand in der Europäischen 

Union beruht auf den Erfolgen des 

Binnenmarkts, auf einer funktionie-

renden Daseinsvorsorge und ei-

nem solidarischen Gesellschafts-

modell. Die Kommunen tragen viel 

Treffen der Mitglieder des Europaausschusses des Deutschen Städ-

te– und Gemeindebundes mit Vertretern des Österreichischen Ge-

meindebundes im Rahmen des Gemeinsamen Europatages in Wien. 

©
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https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/stephan-gieseler/
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zur Wahrung dieses Wohlstands 

bei und erkennen als Erste, wenn 

sich Risse auftun.  

Eine Krise kann nicht gegen die an-

dere aufgewogen werden. Den 

multiplen Herausforderungen der 

Gegenwart ist nur mit verantwor-

tungsvoller und ganzheitlicher Poli-

tikgestaltung zu begegnen. Der Kli-

mawandel muss zwar wirksam be-

kämpft werden, doch dürfen die be-

schlossenen Maßnahmen weder 

die Teuerungskrise verschärfen 

noch eine Versorgungskrise auslö-

sen. Die bereits unter Druck befind-

lichen kommunalen Haushalte kön-

nen nicht unter allen Umständen ei-

ne Vorreiterrolle bei der Umsetzung 

von EU-Vorgaben einnehmen.  

Wir bekennen uns zu unserer Ver-

antwortung und zu einer zukunfts-

orientierten Politik. Jedoch erwar-

ten wir von den europäischen Insti-

tutionen, dass diese ihre Hausauf-

gaben machen und Gesetzgebung 

so gestalten, dass sie präzise und 

umsetzbar ist. Gerade bei der der-

zeit beliebten Rechtsform der Ver-

ordnung dürfen keine unklaren 

oder vagen Begriffe benutzt wer-

den. Die Gemeinden können sich 

nicht auf informelle Zusagen ver-

lassen, wonach es bei der Umset-

zung Spielräume gäbe, wenn dies 

aus dem Gesetzestext nicht deut-

lich hervorgeht. Die Europäische 

Union muss nicht nur ambitioniert, 

sondern auch realistisch sein, Ent-

scheidungsträgerInnen müssen die 

Vielfalt vor Ort besser verstehen 

und berücksichtigen und auch 

selbst über den Tellerrand blicken.  

In diesem Sinne fordert der Ge-

meinsame Europatag von der EU-

Kommission bessere, politikbe-

reichsübergreifende Folgenab-

schätzungen sowie regelmäßige 

Gespräche zwischen europäischen 

Institutionen und Kommunalverbän-

den.  

Politik für Stadt und Land  

Die kommunale Landschaft Euro-

pas ist so vielfältig wie Europa 

selbst. Was sie eint, ist die Zu-

ständigkeit von Städten und Ge-

meinden für die Erbringung der 

Dienstleistungen von allgemeinem 

Interesse.  

Diese Dienstleistungen werden in 

weiten Teilen durch EU-Gesetzge-

bung geprägt, etwa durch die Trink-

wasserrichtlinie, die kommunale 

Abwasserrichtlinie, die Abfall- bzw. 

Kreislaufwirtschaftsrichtlinien, die  

Beihilfenordnungen u.v.m. Im Ge-

setzgebungsprozess ist darauf zu 

achten, auch kleinere Strukturen 

und örtliche Lösungen zu respek-

tieren. Metropolen, Stadtwerke und 

Großbanken können als Referenz 

oder best-practice Modelle heran-

gezogen werden, es muss jedoch 

immer ausreichend Flexibilität be-

stehen, um gut funktionierende 

kleine Strukturen zu schützen.  

In diesem Sinne fordert der Ge-

meinsame Europatag, die Umset-

zung der Vision für den ländlichen 

Raum, des darin verankerten Rural 

Proofings von EU-Gesetzesvor-

schlägen und eine Rückbesinnung 

auf das Instrument der Rahmen-

richtlinie, welche zwar Ziele vorgibt, 

die konkrete Umsetzung aber den 

Mitgliedstaaten überlässt.  

Politik für die Bürger  

Die Kommunen sind die Orte, wo 

die Menschen leben. Wo es einen 

direkten Diskurs mit Bürgermeis-

terInnen und GemeinderätInnen 

gibt und wo vieles ungefiltert aus-

gesprochen wird.  

Der Gemeinsame Europatag stellt 

fest, dass die Europäische Union in 

unseren Städten und Gemeinden 

grundsätzlich positiv besetzt ist, 

auch wenn sie selten im Zentrum 

der Aufmerksamkeit steht. Insbe-

sondere jüngere Mitbürger sehen 

sich als Europäer und nützen die 

Möglichkeiten, die sich ihnen im 

Rahmen der EU bieten. Viele Ge-

meinden pflegen Partnerschaften 

mit anderen europäischen Kommu-

nen. Bürger lernen einander ken-

nen, schließen Freundschaften und 

erhalten Einblick in das ganz nor-

male Leben in anderen Gemein-

den. Diese direkten Erfahrungen 

erweisen sich als wirksames Mittel 

gegen Europaskepsis.  

Der Gemeinsame Europatag for-

dert daher einen Ausbau dieser 

niederschwelligen Begegnungs-

möglichkeiten durch eine Aufsto-

ckung der Gemeindepartner-

schaftsförderung im Rahmen von 

CERV. Überdies möchten wir anre-

gen, dass jeder EU-Kommissar zu-

mindest einmal an einer solchen 

Begegnung teilnimmt und dadurch 

ein bottom-up Programm jenseits 

der Metropolen erlebt.  

Politik im Geiste der Solidarität  

Seit Beginn des russischen An-

griffskriegs bekennen sich der Ös-

terreichische Gemeindebund und 

der Deutsche Städte- und Gemein-

debund klar zu einer umfassenden 

Unterstützung der ukrainischen 

Kommunen.  

In unseren Städten und Gemein-

den gibt es große Hilfsbereitschaft 

bei der Organisation von Hilfsgü-

tern und der Aufnahme von Vertrie-

benen. Gleichzeitig stehen die 

Kommunalen Spitzenverbände der 

Ukraine mit Know-how und Wis-

sensaustausch zur Verfügung, un-

terstützen bei der Suche nach 

Städtepartnerschaften und konnten 

eine Vielzahl an Sachspenden ge-

nerieren.  

Das kommunale Engagement für 

die Ukraine soll ungehindert fortge-

führt werden, auch im Rahmen zu-

künftiger Maßnahmen des Wieder-

aufbaus. Der Fokus liegt auf den 

Bedürfnissen der Kommunen, der 

Sicherung der Daseinsvorsorge 

und der Reaktivierung wirtschaftli-

cher Tätigkeit. Um diese Bemühun-

gen zu unterstützen, fordert der 

Gemeinsame Europatag die Ein-

richtung eines kommunalen Finan-

zierungsfonds der Europäischen 

Union. Mithilfe eines derartigen 

Fonds ließen sich Hilfs- und Auf-

bauprojekte im Rahmen von 

Städtepartnerschaften oder regio-

nale Wirtschaftskooperationen kofi-

nanzieren und die Union würde ei-

nen wichtigen Beitrag zur Verbes-

serung der Lebensqualität in der 

gesamten Ukraine leisten.  
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Fachkräfte für heute und morgen 

(Hm) In einer Sondersitzung mit 

Fachtagung hat der Ausschuss für 

Soziales und Integration des Hes-

sischen Städtetages Positionen zur 

Fachkraftsicherung verabschiedet. 

Auf Einladung des Vorsitzenden 

des Ausschusses für Soziales und 

Integration des Hessischen Städte-

tages sind rund 40 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer des Ausschus-

ses und aus der Verwaltung der 

Mitgliedstädte sowie Gäste aus 

Land, Kirchen und Institutionen 

nach Hanau gekommen. 

Nach einer umfassenden Darstel-

lung der gegenwärtigen Zahlen und 

Handlungsfelder durch Frau Dr. 

Christa Larsen (IWAK, Goethe-Uni-

versität, Frankfurt am Main) und 

der Vorstellung eines erfolgreichen 

Projektes "Sozial integriert" aus 

Kassel, diskutierten die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer und ver-

abschiedeten die folgenden Posi-

tionen: 

"Fachkräfte für heute und mor-

gen" - Hanauer Positionen des 

Ausschusses für Soziales und 

Integration des Hessischen Städ-

tetages 

Arbeitsgruppen auf Bundes- und 

Landesebene für neue Fachkräfte 

hat es genug gegeben, jetzt müs-

sen endlich Taten folgen. 

Im Zentrum sozialer Dienstleistun-

gen stehen individuelle und kaum 

standardisierte, in der Regel imma-

terielle Interaktionen, deren Ange-

bot und Nachfrage meist standort-

gebunden zusammenfallen. Des-

wegen ist eine bedarfsgerechte An-

zahl qualifizierter Menschen für die-

se Arbeit unverzichtbar. 

Dazu bekräftigt der Ausschuss für 

Soziales und Integration des Hessi-

schen Städtetages seine Positio-

nen und mahnt folgende Maßnah-

men an: 

Bildung, Ausbildung, Hochschu-

len 

1. Es braucht einen neuen kon-

sequent auf Talentförderung statt 

Selektion ausgerichteten Blick auf 

unser Bildungssystem in allen Qua-

lifikationsstufen. Es braucht eine 

lückenlose Bildungskette von der 

Frühförderung bis zu nachholender 

Förderung, Weiterbildung und Um-

schulung. Dies gilt ausdrücklich 

auch für Menschen mit Beeinträch-

tigungen. 

2. Die Quoten der Schulabgänger 

ohne Abschluss sowie der Ausbil-

dungs- und Studienabbrecher sind 

durch geeignete Unterstützungs-

maßnahmen zu verringern. 

3. Die Inhalte des Unterrichts in al-

len Schulen (Curricula) müssen 

dringend auf die heutigen Bedarfe, 

Bedürfnisse und Lebenswirklichkei-

ten überprüft und entsprechend an-

gepasst werden. In den Schulen 

müssen junge Menschen die Band-

breite der möglichen Berufsfelder 

durch Praktika und praxisnahen 

Unterricht kennenlernen können. 

4. Berufsorientierung und Berufs-

beratung der unterschiedlichen 

Rechtskreise (HSchulG, SGB II, 

SGB III, SGB VIII, HWBG u. w.) 

sind zu verstärken und aufeinander 

abzustimmen. Alibi-Praktika müs-

sen der Vergangenheit angehören. 

5. In Hessen sind von Seiten des 

Landes sechs Mal jährlich Berufs-/ 

Jobmessen abzuhalten, auf denen 

sich junge Menschen erlebnisreich 

informieren können. 

6. Die duale Ausbildung zur Ver-

zahnung von Theorie und Praxis ist 

in allen Berufszweigen flächende-

ckend einzuführen. Jegliche Be-

rufsausbildung ist bis zum best-

möglichsten Abschluss ohne Schul-

geld, Ausbildungsbeiträge oder 

ähnliches anzubieten. ÖPNV-freie 

Bürgermeister Axel-Weiss Thiel begrüßt die Teilnehmer in Hanau. 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/michael-hofmeister/
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Fahrt bis zum Berufsabschluss und 

Wegfall der Drei-Kilometer-Rege-

lung. 

7. Es ist eine Öffnung und Erweite-

rung der Ausbildungs- und Studien-

kapazitäten im sozialen Bereich 

und eine engere Verzahnung von 

Fachhochschulen und Praxisein-

richtungen erforderlich. Dies setzt 

auch die Qualifizierung und Vorhal-

tung ausreichenden Lehr- und Aus-

bildungspersonals voraus. 

8. Erleichterung des Zugangs und 

Übergangs für Studienabbrecher in 

soziale Berufe durch aufsuchende, 

niedrigschwellige Beratung und In-

formation von Arbeitsagenturen, 

sozialen Trägern und anderen Stel-

len an den Hochschulen. 

Außerschulischer und non-for-

maler Bildungsbereich 

9. Die außerschulische Jugendbil-

dung ist entsprechend ebenso zu 

stärken. Auch sie trägt durch ihre 

Angebote zur Selbstfindung, Eigen-

erfahrung, Kreativität und Verselb-

ständigung junger Menschen in 

nicht zu unterschätzender Weise 

bei. 

10. Die Angebote der Landeszen-

trale für politische Bildung sind aus-

zuweiten und mit den Inhalten 

schulischer und außerschulischer 

Bildung verstärkt zu verknüpfen. 

11. Die Weiterbildungsinstitutionen 

sind insbesondere in ihren berufs-

begleitenden, berufsqualifizieren-

den und demokratiebildenden An-

geboten (digital wie analog) zu 

stärken. 

12. Ehrenamt öffnet ebenso Türen 

für eine Berufswahl. Vereine, frei-

willige Feuerwehren und Organisa-

tionen sind daher bei ihrer Anwer-

bung von Menschen für das Ehren-

amt in geeigneter Weise zu unter-

stützen. Unbürokratische Förder-

möglichkeiten sind zu schaffen, bü-

rokratische Hürden abzubauen. 

Junge Menschen sollten stärker 

zum Beispiel zur Teilnahme am 

freiwilligen sozialen Schuljahr er-

muntert und entsprechend infor-

miert und gefördert werden. 

13. Ein verpflichtendes „Jahr für die 

Gesellschaft“ ist nach den Schulab-

schlüssen einzuführen. In Behör-

den, soziale Organisationen, Orga-

nisationen mit Sicherheitsaufgaben 

(BOS) und anderen Stellen können 

junge Menschen an wichtige Be-

rufsfelder herangeführt werden und 

sich ausprobieren. 

Digitalisierung 

14. Deutschland als eines der am 

stärksten vom demographischen 

Wandel betroffenen Länder braucht 

dringend mehr Tempo bei der Digi-

talisierung öffentlicher und sozialer 

Dienstleistungen. 

15. Ziel muss eine arbeitssparen-

de, nutzerfreundliche und medien-

bruchfreie Ende-zu-Ende-Digitali-

sierung aller Verwaltungsprozesse 

im öffentlichen und sozialen Sektor 

sein. Dies erfordert ein stringent 

aufgestelltes ganzheitlich denken-

des Personal,- Organisations- und 

Digitalisierungsmanagement mit 

dem Ziel Arbeitsressourcen zu-

gunsten der konkreten Dienstleis-

tung an den Kunden und Klienten 

umzuverteilen. 

16. Ein Digitalisierungscheck zu-

nächst für alle neuen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften muss 

schnellstmöglich auf Bundes- und 

Landesebene Pflicht werden! 

Priorisierung und krisenfeste 

Strukturen 

17. Es gilt künftig abzuwägen, wel-

che Leistungen (in der bisherigen 

Art und Weise) weiterhin angebo-

ten werden müssen. Der Arbeits-

kräftemangel zwingt dazu, die Wir-

kung und Relevanz der Angebote 

und Leistungen der sozialen Arbeit 

auf den Prüfstand zu stellen und 

Prioritäten zu setzen. 

18. Die Auswirkungen neuer Ge-

setze u. a. Normen auf den Arbeits-

kräftemangel müssen künftig ge-

nauso offengelegt und diskutiert 

werden, wie der finanzielle Erfül-

lungsaufwand. 

19. In Zeiten wachsenden Arbeits-

kräftemangels ist ein kurzfristiger 

Aufbau von Zusatzkapazitäten (z.B. 

in Folge von Krisen) in den Sorge-

berufen immer schwerer möglich. 

Es bedarf einer ausreichenden Vor-

haltung essentieller sozialer Ein-

richtungen. 

20. Prävention ist weniger kosten- 

und arbeitskraftintensiv als Krisen-

intervention. Frühzeitige Vermei-

dung von Lebenskrisen junger 

Menschen und Familien ist faktisch 

aber eine Strategie zur Bekämp-

fung des Arbeitskräftemangels, z.B. 

Geballte soziale Fachkompetenz in Hanau. 
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in der ambulanten und stationären 

Erziehungshilfe. Gleiches gilt für 

Strukturen der Selbsthilfe- und Ge-

meinwesenarbeit. Diese Strukturen 

sind zu stärken und zu verstetigen. 

21. Auch die Wirtschaft ist in der 

Pflicht für sorgende Arbeitnehmer-

innen und Arbeitnehmer familien-

freundliche Arbeitsbedingungen zu 

schaffen. Mit mobilem Arbeiten, 

Homeoffice, flexibilisierten Wahlar-

beitszeiten können Bedingungen 

geschaffen werden, Familie und 

Beruf auch in verantwortungsvolle-

ren Lebensphasen besser in Ein-

klang bringen zu können. 

Fachkräftegewinnung, Fachkräf-

tequalifizierung und Bestands-

pflege 

22. Die Anwerbung von Fachkräf-

ten aus anderen EU-Ländern und 

dem Ausland muss durch eine Op-

timierung der Verfahren nach dem 

Gesetz über die Anerkennung aus-

ländischer Berufsqualifikationen 

schnell verbessert werden. Die der-

zeitige Dauer von neun Monaten 

bis zu einem Jahr ist kontrapro-

duktiv. Die Anerkennungsberatung 

ist in diesem Zusammenhang zu 

stärken und zu optimieren. 

23. Hier bedarf es mindestens auch 

einer stringenten Sprach- und Ar-

beitsmarktintegration, die schon in 

den Herkunftsländern beginnt – ge-

rade mit Blick auf die Arbeit in So-

zialen Diensten. 

24. Die Einstellung von fachfrem-

den, formal nicht vollständig qualifi-

zierten oder weniger gut ausgebil-

deten Arbeitskräften ist eine unaus-

weichliche Konsequenz, um die 

notwendigen Angebote trotz Fach-

kräftemangel aufrecht zu erhalten. 

Hierzu sind zur Qualitätssicherung 

einstiegsbegleitende Qualifizierun-

gen, Weiterbildung und Aufstiegs-

möglichkeiten sowie ein bedarfsge-

rechtes und zielgenaues Coaching 

verstärkt erforderlich und als stei-

gender Personal- und Kostenfaktor 

anzuerkennen. Das Land Hessen 

kann hier mit einer gezielten 

Finanzierung entsprechende Pro-

jekte im Rahmen einer zukunfts-

weisende Arbeitsmarktförderung 

initiieren und zur Verstetigung und 

Multiplikation beispielgebender 

Projekte beitragen.   

25. Fachbezogene und/oder regio-

nale Fachkräftenetzwerke können 

ein Instrument sein, Beschäftigte, 

wenn schon nicht bei einem Arbeit-

geber, dann zumindest in der Bran-

che oder Region zu halten. 

26. In Verbindung mit Bildungsein-

richtungen müssen vermehrt attrak-

tive Quereinsteigermodelle ge-

schaffen werden, um brachliegen-

de Arbeitsressourcen zu erschlie-

ßen. Dies setzt allerdings existenz-

sichernde Entlohnung der Ausbil-

dung voraus und bestehende Tarif-

verträge müssen auf ihre Attraktivi-

tät für Quereinsteiger geprüft wer-

den. 

27. Bestandspflege, Bindung der 

Mitarbeitenden und Stärkung der 

Arbeitszufriedenheit werden zentra-

le Kriterien betrieblicher Personal-

politik. Eine ausreichende Perso-

nalausstattung ist aber ein wesent-

licher Faktor für Arbeitszufrieden-

heit, gute Arbeit, Schutz vor Über-

forderung und niedrige Kranken-

stände. 

28. Älteren Mitarbeitenden müssen 

Wege geöffnet werden, auf freiwilli-

ger Basis länger im Beruf zu blei-

ben, z.B. durch Entlastung von 

konkreter operativer Tätigkeit und 

Auftrag zur Weitergabe ihres Erfah-

rungsschatzes. Auch Steuer-, Tarif- 

und Dienstrecht sind auf Hemmnis-

se zur (zeitreduzierten) Weiterbe-

schäftigung im Alter zu prüfen. 

Altersgeeignete Arbeitsbedingun-

gen müssen geschaffen/gesichert 

werden (Gesundheit am Arbeits-

platz, Personalschlüssel, Arbeits-

zeitmodelle, Arbeitsplatzausstat-

tung, Bezahlung, etc.). 

29. Zur Führung multiprofessionel-

ler und diverser Teams in der sozi-

alen Arbeit müssen auch Füh-

rungskräfte qualifiziert werden. 

30. Knappe Güter werden teurer 

und dies umso mehr, je schlechter 

sie substituierbar sind. Diesen Pro-

zess sollten die Kostenträger der 

sozialen Arbeit und die Tarifpartner 

durch einen strukturierten konstruk-

tiven Dialog begleiten.   

Kassels Bürgermeisterin Ilona 
Friedrich stellt das erfolgreiche 
Projekt „Sozialwirtschaft inte-
griert“ vor. 

Kirchen, Kommunen und Wirtschaft im Dialog: Unter der Moderation 

von Hanaus Pressechef Kuhn diskutieren Rechtsanwältin Prof. Dr. 

Kläver, BM Weiss-Thiel und Dr. Stefan Hoehl. 
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Seminarangebot des Hessischen Städtetags 

(Wi) Der Hessische Städtetag wird 

in Kürze den Seminarkatalog für 

das 2. Halbjahr 2023 veröffentli-

chen. Diesen finden Sie auf unse-

rer Homepage. 

So werden auch diesmal Seminare 

angeboten, die sich gezielt an den 

Bedürfnissen der Mitgliedskommu-

nen ausrichten. Dies betrifft sowohl 

bewährte Seminare, die regelmä-

ßig angeboten und nachgefragt 

werden als auch neue Seminare, 

die aktuelle Entwicklungen oder 

Bedarfe aufgreifen. 

In unserem Seminarkatalog stellen 

wir Ihnen nicht nur unsere angebo-

tenen Seminare im Detail vor, son-

dern auch unsere Dozentinnen und 

Dozenten sowie die jeweiligen Ver-

anstaltungsorte. Auch Ihre häufigs-

ten Fragen rund um Ihre Anmel-

dung, den Ablauf unserer Semina-

re, den Veranstaltungsorten sowie 

zu sonstigen Aspekten werden da-

rin beantwortet. 

Eine wichtige Änderung, die eben-

so bei den häufigen Fragen aufge-

griffen wird, ist das veränderte Vor-

gehen mit Blick auf Hotelübernach-

tungen bei mehrtägigen Semina-

ren. So werden Hotelübernachtun-

gen (mit Frühstück) zukünftig indivi-

duell und direkt durch die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer beim Ho-

tel gebucht und gezahlt. Es steht 

bis vier Wochen vor Seminarbeginn 

ein Zimmerkontingent unter dem 

Stichwort „Hessischer Städtetag“ 

bereit. Die sonstige Verpflegung, 

die vormals direkt beim Hotel zu 

zahlen war, ist nun im Seminarpreis 

inkludiert. Somit erscheint dieser 

auf den ersten Blick höher, umfasst 

jedoch lediglich die bisherigen oh-

nehin angefallenen individuell ge-

zahlten Verpflegungskosten. Somit 

erhalten Sie zukünftig eine Semi-

narrechnung vom Hessischen 

Städtetag, welche die gesamten 

Seminarkosten (mit Ausnahme ei-

ner möglichen Übernachtung mit 

Frühstück) umfasst. 

Wir wünschen viel Freude bei der 

Lektüre des neuen Seminarkata-

logs. 

Gerne stehen wir Ihnen bei Anlie-

gen rund um unser Seminarange-

bot zur Verfügung. 

Ihr Seminar-Team 

des Hessischen Städtetags 

seminare@hess-staedtetag.de 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-anja-wiesmeier/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/fortbildung/
mailto:seminare@hess-staedtetag.de
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